
Beschluss:                                                                    
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
§ 11, Abs. 5, wird wie folgt ergänzt: 
 
Ebenfalls vom Verbot ausgenommen ist die Einrichtung von Katzenfutterstellen, die von 
den Tierschutzvereinen betreut und von der Verwaltung entsprechend bestätigt werden. 
_________________________________________________________________________ 
 


